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Beschreibung 

Die  Erfindung  bezieht  sich  auf  einen  Schutzan- 
zug  gegen  Schallwellen,  wie  er  beispielsweise  — 
jedoch  mit  anderem  Wirkmechanismus  —  aus  der 
GB—A—  989970  bekannt  ist. 

Auf  die  Körperperipherie  eines  Menschen  ein- 
wirkende  Schallwellen  werden  insbesondere  bei 
Lärmpegeln  oberhalb  der  Lärmschmerzgrenze 
auch  auf  das  Körperinnere  übertragen.  Der  Kreis- 
lauf  und  die  inneren  Organe  können  dadurch 
schallmäßig  so  belastet  werden,  daß  Durch- 
blutungsstörungen,  Übelkeit  und  andere  vege- 
tative  Reaktionen  ausgelöst  werden.  Zum  Schutze 
gegen  die  Schailübertragung  über  die  Körper- 
peripherie  gibt  es  bereits  Schallschutzanzüge 
(Overalls),  die  aus  verdicktem  Material,  wie  z.B. 
Leder  oder  Textilgewebe,  bestehen.  Die  Material- 
dicke  der  Schutzanzüge  beträgt  hierbei  ca.  1  bis  2 
mm.  Es  werden  auch  Schallschutzwesten,  die  nur 
den  Rumpf  abdecken,  oder  als  Nierenschutz  wir- 
kende  Leibbinden  angeboten.  Manche  Schutzan- 
züge  haben  im  Nierenbereich  doppelte  Material- 
dicken. 

Bekanntlich  hängt  die  Schalldämmung  stark 
von  dem  Flächengewicht  des  Schutzmaterials  ab. 
Das  Flächengewicht  der  bekannten  Schutz- 
materialien  liegt  bei  ca.  1,5  kg/m2.  Als  Luftpolster 
wirkt  dazu  noch  die  darunter  befindliche  Arbeits- 
kleidung,  deren  Dicke  in  der  Regel  3  bis  5  mm 
nicht  übersteigt. 

Hohe  Lärmpegel  bis  zu  130  dB  (A)  treten  z.B.  in 
Produktionshallen  mit  schnell  laufenden  Schlag- 
pressen  oder  bei  Reparaturen  und  Testläufen  von 
Strahltriebwerken  auf.  Die  spektrale  Verteilung 
des  auftretenden  breitbandigen  Lärms  reicht  über 
den  gesamten  Hörbereich.  Die  Dämmwirkung  der 
bekannten  Schutzanzüge  bzw.  Schutzteile  setzt 
erst  oberhalb  vor  1000  Hz  ein,  so  daß  alle 
darunterliegenden  Schallfrequenzen  auf  die 
Körperperipherie  übertragen  werden.  Sie  bieten 
deshalb  keinen  genügenden  Schutz  gegen  Schall- 
wellen. 

Der  Erfindung  liegt  daher  die  Aufgabe  zug- 
runde,  einen  Schutzanzug  zu  schaffen,  bei  dem 
die  Schallübertragung  auf  die  Körperperipherie 
und  in  das  Körperinnere  bei  noch  akzeptablem 
Gesamtgewicht  und  Dickenmaß  des  Anzuges  auf 
ein  Mindestmaß  verringert  wird. 

Diese  Aufgabe  ist  nach  der  Erfindung  dadurch 
gelöst,  daß  mindestens  zwei  flexible  Schall- 
schutzschichten  vorgesehen  sind,  deren  eine  eine 
Beschwerungsschicht  und  deren  andere  eine 
Polsterschicht  aufweist.  Durch  diese  Schutz- 
schichten  wird  erreicht,  daß  die  Schutzwirkung 
des  erfindungsgemäßen  Anzugs  schon  bei 
wesentlich  tieferen  Frequenzen  als  1000  Hz  ein- 
setzt,  wodurch  der  in  den  Körper  eingeschallte 
Schalldruckpegel  gerade  in  dem  aus  medizini- 
scher  Sicht  bedeutsamen  mittleren  und  hohen 
Frequenzbereich  wesentlich  vermindert  wird. 

Weitere  Merkmale  und  Vorteile  der  Erfindung 
ergeben  sich  aus  den  Unteransprüchen  sowie  aus 
der  nachfolgenden  Beschreibung  eines  Aus- 
führungsbeispiels  und  der  Zeichnung.  Es  zeigen: 

Fig.  1  einen  Querschnitt  eines  Ausfuhrungs- 
beispiels  des  mit  Schutzschichten  versehenen 
Schutzanzuges  nach  der  Erfindung  und 

Fig.  2  eine  graphische  Darstellung  des  Dämm- 
s  Verlaufs  eines  Schutzanzuges  nach  der  Erfindung 

im  Vergleich  zu  einer  herkömmlichen  Ausfüh- 
rung. 

Fig.  1  zeigt  den  Querschnitt  des  Aufbaus  eines 
Schutzanzuges  mit  flexiblen  Schutzschichten.  An 

10  der  Innenseite  1  des  Grundmaterials  2,  das 
beispielsweise  aus  Leder  oder  einem  schweren 
Textilgewebe  bestehen  kann,  ist  eine 
Beschwerungsschicht  3  und  eine  daran  anschlie- 
ßende  Polsterschicht  4  angeordnet.  Die  zu  däm- 

15  menden  Schallwellen  treffen  auf  der  Aussenseite 
5  des  Grundmaterials  2  auf. 

Die  Beschwerungsschicht  3  besteht  bei  dem 
Ausführungsbeispiel  aus  plattenförmigen,  zuein- 
ander  in  Abstand  gehaltenen,  vorzugsweise 

20  rasterförmig  angeordneten  Beschwerungs- 
elementen  6  und  ist  z.B.  aus  elastischem  Kunst- 
stoffmaterial  hergestellt.  Sie  kann  aber  auch 
streifenförmig  oder  als  durchgehende  flexible 
Folie  ausgebildet  sein.  Das  Flächengewicht  der 

25  Beschwerungsschicht  3  sollte  zwischen  4  und  6 
kg/m2  liegen,  damit  das  Gesamtgewicht  des 
Anzuges  nicht  zu  groß  wird.  Die  Beschwerungs- 
schicht  3  kann  ihren  verschiedenen  Ausführungs- 
formen  nach  am  Grundmaterial  2  angeklebt  oder 

30  mittels  eines  dünnen,  leichten  Gewebes  7  ange- 
steppt  sein. 

Die  sich  über  der  Beschwerungsschicht  3 
befindliche  Polsterschicht  4  ist  in  dem  Ausfüh- 
rungsbeispiel  kissenförmig  als  eingesteppte  Luft- 

35  kissen  oder  Wattekissen  dargestellt,  die  entweder 
durch  ein  leichtes  Innenfutter  8  gehalten  wird 
oder  mit  dem  Gewebe  7  bzw.  der  Beschwerungs- 
schicht  3  haftend  verbunden  ist.  Sie  kann  aber 
auch  streifen-  oder  flächenförmig  ausgebildet 

40  sein  und  beispielsweise  aus  Schaumstoff  beste- 
hen.  Die  Dicke  der  Polsterschicht  sollte  minde- 
stens  15  mm  betragen,  wegen  einer  ausreichen- 
den  Beweglichkeit  mit  einem  derartigen  Schutz- 
anzug  sollte  aber  eine  Dicke  von  30  mm  nicht 

45  überschritten  werden.  Das  Gewicht  der  Polster- 
schicht  4  kann  im  Hinblick  auf  die  Beschwerungs- 
schicht  3  vernachlässigt  werden. 

Bei  den  Untersuchungen  zur  Verbesserung  der 
Dämmwirkung  bei  Schutzanzügen  wurde  festge- 

50  teilt,  daß  sie  sowohl  vom  Flächengewicht  des 
Anzugmaterials  als  auch  von  der  Dicke  des  sich 
anschließenden  sogenannten  Luftpolsters 
abhängt.  Eine  Vergrößerung  des  Flächen- 
gewichtes,  der  natürlich  wegen  des  Gesamtge- 

55  wichtes  des  Schutzanzuges  Grenzen  gesetzt  sind, 
oder  eine  Vergrößerung  der  Dicke  einer  Polster- 
schicht  führt  im  Hinblick  auf  die  im  Lärmspektrum 
enthaltenen  Frequenzen  zu  einer  früher  einsetzen- 
den  Schutzwirkung. 

60  In  Fig.  2  ist  die  Dämmwirkung  des  erfindungs- 
gemäßen  Schallschutzanzuges  im  Vergleich  zu 
einem  handelsüblichen  Schutzanzug  dargestellt. 
Die  Kurve  A  bezieht  sich  auf  einen  Lederoverall 
ohne  zusätzliche  Schutzschichten.  Eine  Dämm- 

65  Wirkung  setzt  hier  erst  ab  einer  Frequenz  von  1000 

2 
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4z  ein.  Die  Kurve  B  zeigt  das  Dammverhalten 
sines  erfindungsgemäßen  Schutzanzuges  mit 
wei  Schallschutzschichten  und  zwar  mit  einer 
teschwerungsschicht  3  mit  einem  Flächen- 
jewicht  von  5  kg/m2  und  einer  30  mm  dicken 
'olsterschicht  4.  Die  Dämmwirkung  beginnt  hier- 
)ei  schon  nach  160  Hz  und  verbessert  sich  bei 
löheren  Frequenzen  um  bis  zu  25  dB. 

Mit  dem  erfindungsgemäßen  Schutzanzug  wird 
somit  eine  wesentlich  bessere  Dämmwirkung  von 
schallweilen  auf  die  menschliche  Körperperiphe- 
ie  erzielt  und  eine  höhere  Schutzwirkung  in 
irbeitsmedizinischer  Hinsicht  erreicht.  Bei  der 
Herstellung  von  Schutzanzügen  nach  der  Erfin- 
dung,  die  bei  den  angegebenen  Größen  der 
Schutzschichten  noch  ein  akzeptables  Gesamtge- 
wicht  ergeben  und  eine  ausreichende  Beweglich- 
ceit  gewähren,  sollte  darauf  geachtet  werden,  daß 
die  Öffnungen  für  die  Beine  und  besonders  für  die 
\rme  durch  einen  Bund  gut  verschlossen  werden. 

Patentansprüche 

1.  Schutzanzug  gegen  Schallwellen,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  mindestens  zwei  flexible 
Schallschutzschichten  (3,  4)  vorgesehen  sind, 
deren  eine  eine  Beschwerungsschicht  (3)  und 
deren  andere  eine  Polsterschicht  aufweist. 

2.  Schutzanzug  nach  Anspruch  1,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  Beschwerungsschicht  (3) 
als  elastische  Folie  ausgebildet  ist  und  ein 
Flächengewicht  von  3  bis  6  kg/m2,  vorzugsweise  5 
kg/m2,  aufweist. 

3.  Schutzanzug  nach  Ansprüchen  1  oder  2, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Beschwerungs- 
schicht  (3)  aus  mehreren  flächenartigen,  vorzugs- 
weise  rasterförmig  angeordneten,  Einzel- 
eiementen  (6)  gebildet  ist. 

4.  Schutzanzug  nach  mindestens  einem  der 
Ansprüche  1  bis  3,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
die  Beschwerungsschicht  (3)  aus  streifen- 
förmigen  Einzelelementen  gebildet  ist. 

5.  Schutzanzug  nach  mindestens  einem  der 
Ansprüche  1  bis  4,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
die  Beschwerungsschicht  (3)  aus  einem  elas- 
tischen  Kunststoff  besteht. 

6.  Schutzanzug  nach  mindestens  einem  der 
Ansprüche  1  bis  5,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
die  Polsterschicht  (4)  aus  flächen-,  streifen-  oder 
kissenförmigen  Einzelelementen  besteht  und 
mindestens  eine  Dicke  von  15  mm,  vorzugsweise 
30  mm,  aufweist. 

7.  Schutzanzug  nach  mindestens  einem  der 
Ansprüche  1  bis  6,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
die  Polsterschicht  (4)  aus  einem  Material  mit 
hohem  Weichheitsgrad,  wie  Schaumstoff  oder 
eingefaßter  Watte,  besteht. 

8.  Schutzanzug  nach  mindestens  einem  der 
Ansprüche  1  bis  7,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
die  Beschwerungsschicht  (3)  und  die  Polster- 
schicht  (4)  an  der  Innenseite  des  Schutzanzuges 
eingesteppt  oder  angeklebt  sind. 

Revendications 

1.  Vetement  de  protection  contre  les  ondes 
sonores,  caracterise  en  ce  que  sont  disposees  au 

5  moins  deux  couches  souples  (3,  4)  de  protection 
contre  les  sons,  dont  l'une  presente  une  couche 
de  Charge  (3)  et  dont  l'autre  presente  une  couche 
de  matelassage. 

2.  Vetement  de  protection  selon  la  revendica- 
o  tion  1,  caracterise  en  ce  que  la  couche  de  Charge 

(3)  est  sous  forme  d'une  feuille  elastique  et 
presente  un  poids  par  unite  de  surface  de  3  ä  6  kg/ 
m2,  de  preference  de  5  kg/m2. 

3.  Vetement  de  protection  selon  la  revendica- 
'5  tion  1  ou  2,  caracterise  en  ce  que  la  couche  de 

Charge  (3)  est  constituee  de  plusieurs  elements 
individuels  (6)  plats,  de  preference  disposes  en 
forme  de  reseau. 

4.  Vetement  de  protection  selon  l'une  quelcon- 
»o  que  des  revendications  1  ä  3,  caracterise  en  ce 

que  la  couche  de  Charge  (3)  est  constituee  d'ele- 
ments  individuels  en  forme  de  bände. 

5.  Vetement  de  protection  selon  l'une  quelcon- 
que  des  revendications  1  ä  4,  caracterise  en  ce 

?5  que  la  couche  de  Charge  (3)  est  constituee  d'une 
matiere  plastique  elastique. 

6.  Vetement  de  protection  selon  l'une  quelcon- 
que  des  revendications  1  ä  5,  caracterise  en  ce 
que  la  couche  de  matelassage  (4)  est  constituee 

30  d'elements  individuels  plats,  en  forme  de  bände 
ou  en  forme  de  coussin,  et  presente  au  moins  une 
epaisseur  de  15  mm,  de  preference  de  30  mm. 

7.  Vetement  de  protection  selon  l'une  quelcon- 
que  des  revendications  1  ä  6,  caracterise  en  ce 

35  que  la  couche  de  matelassage  (4)  est  constituee 
d'un  materiau  ä  haut  degre  de  mollesse,  tel  que 
mousse  ou  ouate  bordee. 

8.  Vetement  de  protection  selon  l'une  quelcon- 
que  des  revendications  1  ä  7,  caracterise  en  ce 

40  que  la  couche  de  Charge  (3)  et  la  couche  de 
matelassage  (4)  sont  fixees  par  collage  ou  par 
piqüres  sur  la  face  interne  du  vetement  de  protec- 
tion. 

45  Claims 

1.  Protective  suit  against  sound  waves,  com- 
prising:  providing  at  least  two  flexible  sound- 
proofing  layers  (3,  4),  one  of  which  is  a  weighting 

so  layer  (3)  and  the  other  one  is  a  cushioning  layer. 
2.  Protective  suit  as  claimed  in  claim  1,  wherein 

the  weighting  layer  (3)  is  an  elastic  sheet  and  has 
a  weight  per  unit  area  of  3  to  6  kg/m2,  preferably  5 
kg/m2. 

55  3.  Protective  suit  as  claimed  in  claim  1  or  claim 
2,  wherein  the  weighting  layer  (3)  consists  of 
several  laminar  elements  (6),  preferably  in  a 
gridlike  arrangement. 

4.  Protective  suit  as  claimed  in  at  least  one  of 
60  the  Claims  1  to  3,  wherein  the  weighting  layer  (3) 

consists  of  strip-shaped  individual  elements. 
5.  Protective  suit  as  claimed  in  at  least  one  of 

the  Claims  1  to  4,  wherein  the  weighting  layer  (3) 
is  made  of  an  elastic  synthetic  material. 

65  6.  Protective  suit  as  claimed  in  at  least  one  of 

3 
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the  Claims  1  to  5,  wherein  the  cushioning  layer  (4) 
consists  of  laminar,  strip-shaped  or  cushion- 
shaped  individual  elements  and  has  a  thickness  of 
at  least  15  mm,  preferably  30  mm. 

7.  Protective  suit  as  claimed  in  at  least  one  of 
the  Claims  1  to  6,  wherein  the  cushioning  layer  (4) 
is  made  of  a  material  characterised  by  a  high 

degree  of  softness,  such  as  foamed  rubber  or 
enclosed  cotton  wool. 

8.  Protective  suit  as  claimed  in  at  least  one  of 
the  Claims  1  to  7,  wherein  the  weighting  layer  (3) 

5  and  the  cushioning  layer  (4)  are  quilted  or  bonded 
by  an  adhesive  to  the  inside  of  the  protective  suit. 
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